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Vorlagennummer 19-0-02-0031, Beschluss Nr. 0095

Sehr geehrte Damen und Herren.

der Fachbereich Wohnen im Amt für Soziale Arbeit gleicht regelmäßig vorhandene
Ferienwohnungen sowie Angebote von AianB und anderen Anbietern, welche im internet zu
finden sind, ab. Dabei wurde festgestellt. dass das Problem aktuell nicht derart ausgeprägt
erscheint, um den Aufwand der Erstellung einer Satzung nach 512 a Hessisches
Wohnungsaufsichtsgesetz zu rechtfertigen. Nach dieser Rechtsgrundlage könnte die Stadt
Wiesbaden ggf. gegen dieseAngebote vorgehen.

Die letzte regelhafte Suche ergab folgende Zahlen für Gesamt-Wiesbaden:

Auswertung ausAianß
(Angebot kompletterWohnungen; nicht nur einzelner Zimmer)
gesucht wurde für dasWochenende 17.-19.01.2020

2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 Personen
85 63 52 25

Auswertung aus HometoGo-Unterkunftsuchmaschine
(Angebot kompletterWohnungen; nicht nur einzelner Zimmer)
gesucht wurde für dasWochenende 17.-19.01.2020

2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 Personen
1 Schlafzimmer 2 Schlafzimmer 2+ Schlafzimmer 2+ Schlafzimmer
58 24 27 21

*Uberschneidungen in den Portalen sind möglich.
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Die Situation wird weiterhin regelmäßig erfasst. Sollte sich ein massiver Anstieg abzeichnen,
wird die Erstellung einer Satzung nach 512 a HessischesWohnungsaufsichtsgesetz
angeregt.

Mit freundli hen rüßen


